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Anleitung zur Online-Spesenabrechnung für LR  
 
 
A) Erste Anmeldung und Profil erfassen  
(Schritt A kann nach der ersten Anmeldung übersprungen werden!) 

 
1. Auf der Homepage von Swiss Volley (http://www.swissvolley.ch) die Rubrik “Schiedsrichter“ 

aufrufen. 

 

 
 
 
2. Unterrubrik “Spesenerfassung“ aufrufen und Erstanmeldung durchführen. 
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3. Stammdatenblatt vollständig ausfüllen (wichtig: Passwort notieren und aufbewahren!). Wenn 
alle Angaben stimmen, auf “Senden“ klicken. 

 

 
 
Jetzt sollten deine Angaben erfasst sein und du kannst deine Spesen erfassen. Bei jeder weiteren 
Anmeldung muss Teil A nicht mehr gemacht werden und du kannst direkt nach Teil B vorgehen! 
 
 

B) Spesenerfassung  
(Spesen können frühestens einen Tag nach dem Spiel erfasst werden!) 
 
1. Einstieg wie in Teil A beschrieben via Homepage von Swiss Volley (http://www.swissvolley.ch  

-> Schiedsrichter -> Spesenerfassung) 
 
2. Login (eure Lizenznummer) und Passwort eingeben und auf “Senden“ klicken. 

 

 



       Untervaz, 23.09.2010 

Anleitung Spesenabrechnung LR        3/3 

3. Spesen erfassen: 1. Häkchen setzen bei LR/JL. 
 

   2. Spielnummer eintragen (ersichtlich aus dem Aufgebot). 
 

3. Reisespesen angeben. Die Privatfahrzeugentschädigung kann unter der 
Woche jederzeit, am Wochenende nur eingefordert werden, wenn eine 
Rückkehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bis um 01:00 Uhr des 
nächstfolgenden Tages nicht mehr möglich ist. Um die Reisespesen mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln zu ermitteln empfiehlt sich die 
Ticketpreis-Abfrage der SBB (http://www.sbb.ch). Es gilt ebenfalls der 
Preis für ein ganzes Billett 2.Klasse hin und zurück.  

 

4. Verpflegungsspesen von SFr. 20.- können geltend gemacht werden, wenn 
der Anreiseweg (nur Hinweg!) mehr als 30km beträgt. 

 

5. Die Spielleitung wird mit SFr. 50.- entschädigt. 
 

6. Nach Kontrolle der Angaben auf “Erfassen“ klicken.  

 

 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
Die Spesen werden in der Regel 3 Mal pro Saison ausbezahlt, nämlich Ende November, nach 
Abschluss der Vorrunde (etwa Ende Januar) und nach Saisonende. Die Spesen müssen jeweils 
sofort angegeben werden und können nicht über die Auszahlungsperioden hinweg 
genommen werden. Nachträglich werden keine Spesen mehr ausbezahlt, also unbedingt auf 
fristgerechte Spesenangabe achten! 
 
Die Spesen können jeweils erst nach Spielaustragung und Resultatmeldung durch die 
Schiedsrichter eingetragen werden. Die Spesenabrechnung kann also nicht im Voraus 
gemacht werden! 
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